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Fragen für den Monat Juli 2024 

Ihre am 11. Juli 2024 im Bundeskanzleramt eingegangene Schriftliche Frage Nr. 7/190 

Sehr geehrte Frau Kollegin, 

Ihre Schriftliche Frage 

 

„Warum wurde im vergangenen Jahr ein Verbot von Aromastoffen nur für Tabakerhitzer, 

nicht aber für E-Zigaretten erlassen, und was rechtfertigt diese unterschiedliche 

Behandlung?“ 

 

beantworte ich wie folgt: 

 

Gemäß Artikel 1 der Delegierten Richtlinie (EU) 2022/2100 der Kommission vom 29. Juni 

2022 zur Änderung der Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

hinsichtlich der Rücknahmen bestimmter Ausnahmen in Bezug auf erhitzte 

Tabakerzeugnisse (ABl L. 283/4 vom 03. November 2022) wurden EU-weit charakteristische 

Aromen in erhitzten Tabakerzeugnissen verboten. Elektronische Zigaretten wurden in der 

Richtlinie nicht adressiert. Gemäß Artikel 2 der Delegierten Richtlinie (EU) 2022/2100 waren 

die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Norm bis spätestens 23. Juli 2023 umzusetzen, um der 

Richtlinie nachzukommen. Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des 

Tabakerzeugnisgesetzes und der Vierten Verordnung zur Änderung der 

Tabakerzeugnisverordnung wurde die Delegierte Richtlinie in Deutschland fristgerecht 

umgesetzt. Aufgrund der äußerst knappen Umsetzungsfrist erfolgte eine 1:1-Umsetzung 

der Delegierten Richtlinie. Weitere Regelungen, die inhaltlich über eine 1:1-Umsetzung 

hinausgegangen wären, wären notifizierungspflichtig gewesen. In diesem Fall hätte die 
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Umsetzungsfrist wegen der dreimonatigen Stillhaltefrist der Binnenmarkttransparenz-

Richtlinie (EU) 2015/1535 nicht eingehalten werden können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


